
 

 

Hexen- und Häsordnung NZ“Jägi“ 
Geändert am 03.06.2025 

 

 

Häsordnung:  Strohschuhe, Socken/Stulpen grün-weiß gestreift, Stehbrunzer,  

schwarzer Rock, grüne Schürze mit schwarzen Flicken, Hexenbluse, 

schwarze Handschuhe, Holzmaske (Pflicht ab 16 J.), Hexenbesen (außer 

Baum- und Wagenteam) 

 

- Unter der Hexenbluse darf nur ein schwarzes T-Shirt oder ein schwarzes 

Sweatshirt getragen werden (mit Aufdruck oder Wappen der NZ Jägi) 

- Die Bluse ist vor und nach einem Umzug ordnungsgemäß zu tragen, das heißt, 

dass die Bluse in den Rock gesteckt ist 

- Nach einem Umzug oder in einer Halle/Zelt ist die Bluse grundsätzlich 

ebenfalls wie erwähnt zu tragen. Wenn man sich dazu entschließt, die Bluse 

auszuziehen, ist darauf zu achten, dass zu erkennen ist, dass man der 

Narrenzunft Jägi angehört. Ein Schriftzug auf dem Rücken oder Vorderteil, der 

mindestens die Größe eines Wappens hat oder ein Wappen der Auchtert-

Hexe, ist anzubringen (T-Shirt oder Pullover der NZ Jägi) 

- Außerdem ist es verboten, die Bluse um den Bauch tragen! 

- Während dem Umzug keine Kapuzenpullover, Schals, Handtaschen oder 

Rucksäcke sichtbar anziehen (Taschen: Ausnahme Mütter mit Kleinkindern) 

 

Hexenordnung: 

- Grundsätzlich darf das Häs nicht verliehen werden. 

- Bei negativem Auffallen spricht die Vorstandschaft eine Ermahnung aus. Nach 

der zweiten Ermahnung erfolgt eine Sperre für die nächste Ausfahrt. Bei 

nochmaligem Auffallen entscheidet die Vorstandschaft über weitere Schritte. 

- Die angegebenen Abfahrtszeiten müssen eingehalten werden. 

- Bei Umzügen hat man sich rechtzeitig am Aufstellungsplatz einzufinden. Nicht 

beim Hexenwagen (wenn er separat steht)! 

- Es gilt eine Mitlaufpflicht, wenn man beim Umzug dabei ist! 

- Ab 16 Jahren Hexennummer besorgen (bei Hexenmeister Ralf). 

- Wer dem Ruf der Narrenzunft schadet, muss mit einem Ausschluss rechnen. 

 

Die Vorstandschaft der NZ“Jägi“ 


